
  
  

  
 
   
 

 

 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 
 
§ A1-112a       Baubegriffe und Messweisen 
 
Absatz 1 (neu) gilt noch nicht. 
 
Erläuterungen – 
Anhang PBV – 
Urteile  – Die IVHB-Begriffsdefinitionen in § 112a Abs. 2 PBG sind nicht unmittelbar, 

sondern erst mit der gemeindeweisen Inkraftsetzung der revidierten Bau- 
und Zonenordnung durch den Regierungsrat anwendbar. Bis dahin gelten 
die Begriffsdefinitionen des bisherigen Rechts weiter, sofern diese im An-
hang PBG aufgeführt sind. Im Anhang fehlend und daher sofort anwend-
bar ist die neue Begriffsdefiniton für die Gebäudelänge (§ 112a Abs. 2j 
i.V.m. Abs. 2e, f und g PBG). Sofort anwendbar sind zudem die bereits 
vollumfänglich in Kraft gesetzten Begriffe zur Baulinie (§ 30 Abs. 1 PBG) 
und zum Baubereich (§ 30 Abs. 2 PBG), wobei hier nach § 30 Abs. 5 PBG 
für den Begriff des vorspringenden Gebäudeteils § 112a Abs. 2h PBG be-
reits massgebend ist (LGVE 2016 IV Nr. 1 = KGU 7H 14 207 vom 11. Ja-
nuar 2016). 

 
Hinweise – § 112a Absatz 1 PBG ist trotz Erwähnung im Anhang PBG eine neue Be-

stimmung und erklärt die abschliessende Anwendbarkeit der neuen Bau-
begriffe und Messweisen gemäss IVHB. Dieser Absatz 1 kann bis zur ge-
meindeweisen Inkraftsetzung der neuen Bestimmungen (nach Einführung 
von Gesamthöhen etc.) noch keine Geltung haben, weil bis dahin noch die 
alten Baubegriffe anwendbar sind. Die Baubegriffe und Messweisen ge-
mäss Absatz 2 haben aber mit dem Inkrafttreten der PBG-Änderung am 
1. Januar 2014 Geltung erlangt, weshalb Absatz 2 im Anhang nicht er-
wähnt wird.  

 
Verweise – 
Skizzen – 

 
 
 


